
beugt Wird (Art. 3 Abs. 2 StGB). Diese Aufgabe ist als 
fester Bestandteil in ihre wissenschaftliche Führungs
tätigkeit einzubeziehen.
Die Straftaten gegen die Volkswirtschaft können von 
ihrer Angriffsrichtung her im wesentlichen in drei 
Gruppen zusammengefaßt werden:
1. Angriffe auf materielle oder finanzielle Fonds der 
Volkswirtschaft mit dem Ziel, sich oder andere unge
rechtfertigt zu bereichern. Solche Angriffe erfolgen zu
meist unter mißbräuchlicher Ausnutzung von Koopera
tionsbeziehungen zwischen volkseigenen Betrieben und 
Betrieben anderer Eigentumsformen, insbesondere 
PGHs und Betrieben mit staatlicher Beteiligung. Die 
Hauptmethode ist die Berechnung fingierter Leistungen 
oder Lieferungen zu Lasten des Volkseigentums.
2. Planwidrige Verwendung produktiver Fonds, um 
nicht geplante und nicht bilanzierte Vorhaben auf 
Kosten der Planaufgabe durchführen zu können.
3. „Herausmanipulieren“ zweckgebundener finanziel
ler Fonds, um unkontrolliert darüber verfügen zu kön
nen. Diese Mittel werden zu Repräsentationszwecken 
oder zum „Ausgleich“ ökonomisch negativer Auswir
kungen pflichtwidriger Leitungsentscheidungen oder 
Maßnahmen verwandt. Hierher gehört auch die Mani
pulierung ökonomischer Kennziffern, die für die Zu
führung zum Prämien- bzw. Kultur- und Sozialfonds 
oder für die Gewährung bestimmter finanzieller Vor
teile für Betriebe maßgebend sind.
Solche Straftaten werden vor allem begangen, weil die 
Täter sich persönlich bereichern wollen, um ihre über
steigerten Bedürfnisse befriedigen zu können. Hier han
delt es sich nicht um wirtschaftsspezifische Erscheinun
gen, sondern um das Nachwirken bürgerlicher Bewußt
seinsrudimente, also um Verhaltensweisen, deren Über
windung Gegenstand der allgemeinen moralisch-poli
tischen Erziehungsarbeit ist.
Den Wirtschaftsstraftaten können aber auch Betriebs- 
bzw. Gruppenegoismus zugrunde liegen. In diesen Fäl
len werden dann betriebliche bzw. örtliche Belange in 
den Vordergrund gerückt und die gesamtvolkswirt
schaftlichen bzw. gesamtgesellschaftlichen Interessen 
hintangesetzt. Oft geht es dem Täter darum, negative 
ökonomische Auswirkungen schlechter Leitungstätig
keit nicht sichtbar werden zu lassen, um sein Ansehen 
bei den Werktätigen und den übergeordneten staats- 
und wirtschaftsleitenden Organen nicht zu verlieren. 
Für die Verhütung der Straftaten gegen die Volkswirt
schaft ist es schließlich bedeutsam, daß diejenigen Be
dingungen erkannt und beseitigt werden, die die Be
gehung solcher Straftaten begünstigen können. Das 
sind im wesentlichen folgende Bedingungen:
1. Die ideologische Erziehungsarbeit gegenüber den 
Wirtschaftsfunktionären ist oft ungenügend. Die An
leitung und Kontrolle durch die übergeordneten wirt
schaftsleitenden Organe ist häufig einseitig ökonomisch 
orientiert. Die Herausbildung einer sozialistischen 
Wirtschaftsmoral wird von der Leitungstätigkeit dieser 
Organe nicht erfaßt.
2. Die demokratische Kontrolle ist mitunter ungenü
gend entwickelt. Einzelne Wirtschaftsfunktionäre dul
den oder fördern eine unkritische Atmosphäre. Das be
günstigt Erscheinungen des Managertums. Die Werktä
tigen werden unzureichend informiert, so daß sie ihrer 
Stellung als sozialistische Eigentümer nicht voll ge
recht werden können. Die demokratischen Kontroll
organe der Werktätigen werden unzureichend mobili
siert.
3. Bei ökonomischen und Finanzkontrollen wird teil
weise formal und routinemäßig gearbeitet. Es mangelt 
an komplexem Denken zur Aufdeckung ökonomischer 
Zusammenhänge.

Ausgehend von der Verpflichtung der staatlichen und 
gesellschaftlichen Rechtspflegeorgane, die Staats- und 
Wirtschaftsorgane bei der Verhütung von Straftaten — 
hier speziell von Wirtschaftsstraftaten — wirksam zu 
unterstützen und dabei auf die Vervollkommnung der 
Leitungstätigkeit und der Erziehungsarbeit hinzu
wirken (Art. 3 Abs. 3 StGB), besteht der spezifische 
Beitrag der Gerichte insbesondere darin,
— durch die richtige und gesellschaftlich effektive An

wendung der Normen zum Schutze der Volkswirt
schaft das ökonomische System des Sozialismus, das 
mit der Durchführung des Fünfjahrplanes eine un
trennbare Einheit bildet, in seinen wesentlichen 
Wirkungskomponenten vor kriminellen Angriffen 
zu schützen;

— Straftaten gegen die Volkswirtschaft durch eine ge
sellschaftlich effektive Durchführung und Auswer- . 
tung der Strafverfahren vor den Werktätigen und 
den staats- und wirtschaftsleitenden Organen wirk
sam vorzubeugen;

— verantwortungslos handelnde Wirtschaftsfunktio
näre zur sozialistischen Staatsdisziplin und zu ver
antwortungsbewußtem Verhalten zu erziehen.

Innerhalb der Normen zum Schutz der Volkswirt
schaft kommt dem Tatbestand des Vertrauensmiß
brauchs (§ 165 StGB) eine besondere Bedeutung zu. Er 
richtet sich gegen den Mißbrauch der den Staats- und 
Wirtschaftsfunktionären, Betriebsleitern und sonstigen 
Vertrauenspersonen innerhalb des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus übertragenen Rechte und Befug
nisse.^/
Im folgenden soll zu einzelnen Voraussetzungen dieser 
Bestimmung, insbesondere aus der Sicht der Recht
sprechung des Obersten Gerichts, Stellung genommen 
werden.

Zum Mißbrauch übertragener Verfügungs- oder 
Entscheidungsbefugnisse
Klarheit über die soziale Qualität einer als Mißbrauch 
von Befugnissen zu beurteilenden Verhaltensweise ist 
Voraussetzung für die richtige Anwendung des Tatbe
stands des Vertrauensmißbrauchs.
Der Mißbrauch wird im Gesetz als Handeln „entgegen 
Rechtspflichten“ charakterisiert. Es geht also um In
halt und Umfang übertragener Befugnisse, insbeson
dere aber um die Anforderungen, die an den Inhaber 
einer Vertrauensstellung bei der Wahrnehmung seiner 
Befugnisse zu stellen sind. Diese Anforderungen sind 
aus dem jeweils erreichten Stand der ökonomischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung abzuleiten. Dabei 
ist von der wachsenden Verantwortung der Wirt
schaftsfunktionäre gegenüber dem sozialistischen Staat 
und der sozialistischen Gesellschaft auszugehen. Sie 
ergibt sich einmal daraus, daß den Wirtschaftsfunktio
nären immer bedeutsamere ökonomische Werte zur 
planmäßigen Nutzung in Eigenverantwortung der Be
triebe und Kombinate anvertraut werden. Zum ande
ren erhöht sich die gesamtgesellschaftliche Verant
wortung der Wirtschaftsfunktionäre durch den zuneh
menden Verflechtungsgrad der ökonomischen Be
ziehungen, der insbesondere in den vielfältigen Koope
rationsbeziehungen der Betriebe seinen Ausdruck fin
det.
Vom Inhaber einer Vertrauensstellung wird bei seinen 
Entscheidungen über ökonomische Prozesse oder bei 
seinen Verfügungen über materielle und finanzielle 
Fonds eine bestimmte, auf die Erzielung ökonomischer 
Effektivität gerichtete Aktivität erwartet./3/
/2/ Vgl. StGB-Lehrkommentar, Berlin 1969, Anm. 1 zu 8165 
(Bd. 2, S. 165).
/3/ Vgl. OG, Urteile vom 22. Oktober 1970 — 2 Ust 18/70 — 
(NJ 1971 S. 113) und vom 30. April 1970 — 2 Ust 24/69 — 
(unveröffentlicht).
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